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Allgemeines Rundschreiben Nr. 24/2021 
vom 22. Januar 2021 

 
 
 

Beitragsrecht 
Erleichterte Stundung der Sozialversicherungsbeiträge  
für die Monate Januar und Februar 2021 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben Sie über die Fortführung der erleichterten Bedingungen für eine Stundung der Sozial-
versicherungsbeiträge für den Monat Dezember 2020 bereits informiert.  
 
Mit Rundschreiben vom 19. Januar 2021 teilt der GKV-Spitzenverband (Anlage 1) mit, dass die 
Voraussetzungen für das vereinfachte Stundungsverfahren für die Monate Januar und Februar 
2021 verlängert werden. Konkret bedeutet dies, dass die Beiträge für die Monate Januar und Feb-
ruar 2021 auf Antrag der vom Shutdown betroffenen Arbeitgeber längstens bis zum Fälligkeitstag 
für die Beiträge des Monats März 2021 gestundet werden können. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die angekündigten Wirtschaftshilfen für die Monate Januar und Februar 2021 den be-
troffenen Unternehmen bis Ende März 2021 vollständig zugeflossen sind.  
 
Weiterhin gilt, dass vorrangig die angesprochenen Wirtschaftshilfen einschließlich des Kurzarbei-
tergeldes zu nutzen sind und entsprechende Anträge vor dem Stundungsantrag - soweit dies mög-
lich ist - zu stellen sind. Die von uns bereits im November 2020 dargestellten Rahmenbedingungen 
für den erleichterten Zugang in das vereinfachte Stundungsverfahren gelten also uneingeschränkt.  
 
Der Antrag auf Stundung der Beiträge im vereinfachten Verfahren ist weiterhin mittels eines ein-
heitlich gestalteten Antragsformulars zu stellen. Das überarbeitete Muster eines solchen Antrags 
liegt als Anlage 2 bei.  
 
Die vorgenannten Hilfestellungen und Unterstützungsmaßnahmen gelten weiterhin entsprechend 
für Mitglieder der GKV, die ihre Beiträge selbst zu zahlen haben, sofern sie von dem aktuellen Teil-
Shutdown bzw. dem erweiterten Shutdown betroffenen sind.  
 
Es wird von Seiten des GKV-Spitzenverbands darum gebeten, auch die Höhe der am Fälligkeits-
tag für die Beiträge der Monate Januar und Februar 2021 gestundeten Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträge einschließlich der Umlagen (ohne die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für 
freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer, die im Firmenzahlerverfahren zusammen mit den Ge-
samtsozialversicherungsbeiträgen abgeführt werden) für die Beitragsmonate Januar und Februar 
2021- soweit sie auf der Grundlage des vereinfachten Stundungsverfahrens eingeräumt wurden - 
zu dokumentieren und an die jeweilige Kassenorganisation auf Bundesebene zu übermitteln. 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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Dabei soll weiterhin ausschließlich das jeweils gestundete Beitragsvolumen erfasst werden; die 
Anzahl der Stundungsfälle ist im Hinblick auf die ansonsten redundante Berücksichtigung in den 
Fällen, in denen Betriebe mit mehreren Einzugsstellen entsprechende Stundungsvereinbarungen 
schließen, irrelevant.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Kühnel 

 


